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l. Bekanntmachu der Verband emeinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

05.01.26 Satzung der Ortsgemeinde Stetten über die Benutzung des
Dorfgemeinschaftshauses (DGH) der Ortsgemeinde
Stetten

ll. Bekanntmachu anderer Behörden

Datum lnhalt

19.12.25 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2024 des
Abwasserzweckverbandes M ittleres Pfrimmtal

19.12.25 Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Wirtschafts-
plan 2026 d es Abwasse rzweckve rb a nd es M ittle res
Pfrimmtal
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DbI
Satzung der Ortsgemeinde Stetten über die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses
(DGl'l) der Ortsgemeinde Stetten

Satzung der Ortsgemeind€ Stetten ilber dle Benutzsfig des
D orfgem e i nschaftsha uees ( DGH ) der Oftsgemeinde Stette n

Gemäß $ 24 der Genneindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemÖ) vom 31.01.1994 {GVBI. 5.
153), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Ortsgerneinderat der Ortsgernelnde Stetten
in seiner Sitztrng am 05.01-2026 folgende Satzung beschlossen:

51
6eltung*berelch

Diese Satzung g{lt für däs Dorfgemelnschaftshaus, Hohlstra$eB, 67294 Stetten

s2
Widmungszweck

{1) Grundsätzlich kann das Dorfgemeinschaft der Ortsgemeinde Stetten für öfferrtliche und
private Zwecke genutzt werden. Näheres regelt Absatz 2.

(2) Das Dorfgerneinschaftshaus, Hohlstraße 8, 67294 Stetten hat folgende
Verwendungszwecke und kan n dernentsprechend genut-zt werden I

" GeburtstagsfeiemvonPrivatpersonen
r Konflrmatlons- / Kornmunlons- / Flrmungsveranstaltungen von Privatpersonen
r Trauerfelern von Prlvatpersonen

' Hochzeiten von Pnvatperconen
. Veranstaltungen, lahresendfeiern von ortansässigen Ftrrmen / Vereinen

' Veranstaltungen, Jahresendfeiern von Gebietskörperschaften des öffentlichen
Rechts lnnerhalb des Landkreises

r Brauchturnspflege {rn Slnne von örtllchen Veranstaltungen wie z,B, Kerwe,
Fastnacht, Theater und Mustkveranstaltungen der örtllchen V€relne

" Informatlonsveranstaltungen durch Gebletskörperschaften des öffentllchen Rechts
. Bereitstellung für die Nutzung von staatlicleen Behörden, wle z.B. Elnsätze der

Bereitschaftspolizei
. Inforrnationsveranstaltungen / lahreshauptversammlungen von ortsansässigen

Verelnen / Gruppierungen
r Veranstaltungen der ortsansässlgen Kirchenträgern
. Sportliche Nutzung für Sportunterrlcht der Grundschule Stetten und KITA-Stetten
. Sportliche Nutzung durch Turn- und Sportverein lü60 Stetten.
. Sportliche Nutzung für lose Gruppienungen wle Yoga, Zurnba,usw.

(3) Dle Nutzung durch politische Gruppierungen, alss Parteien und Wählergruppen, wird in
Jegllcher Art fiir Veranstaltungen und Versammlungen gänzlich ausgeschlossen.

Welterhln dürfen 1lere Jeglicher Art das Dorfgemelnschaftshaus nlcht betreten.

(4) Nlat der Veranstalter beiAntragstellung an den Ortsbürgermelster Llnvollständlge und /
oder wahrheitswidrige Angaben gemacht, so ist die Nutzungsgewährung zu widerrufen,
im Zwelfel gilt die Nutzungsgewährung als nicht erteilt. Die Beweislast trägt der
Veranstalter"

Selte I von 3



cu3
Satzung del' Ortsgemelnde Stetten über die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses
(DGl-l) der Ortsgemeinde Stetten

s3
Äft der llutzung

(1) Dle Ortsgemelnde Stetten stellt das Dofgemelnschaftshaus Stetten auf Anfrage belder
VerbandsgemeindeverwaltunE Klrchhelmbolanden bzw. dem Ortsbürgermelster zu
Verfügung. Bei der Anfragenstellung gllt das Priorltätsprinzlp. Ausnahmen htervon
finden n*cht statt.

(2) Die Ar'rfrage auf Benufzung hat schriftlich, unter Angabe des Verantwortiichen
(Veranstalter) sowie der beabsichtigten Art der Nutzung spätestens einen Monat vor
der beabsichtlgten Nufzung zu erfolgen. Trauerf€ille sind von der vorgenännten Frlst
äuSgen0rTmen-

(3) Zuständlg für dle Gewährung der Nutzung lst der Ortsbürgermelster der Ortsgefieinde
Stetten. Im Vertretungsfall dle Belgeordneten gemäß der gesetzllchen
Vertretungsreihenfolge. Sollten die Beigeordneten ebenfalls verhlndert seln, so tst dle
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden bzw. dle
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden für die Gewährung der Nutrung
zuständig.

{4) DIe Nutzungsgewährung erfolgt durch schrlftllche Bestättgung sowte einern
anschließenden Mletvertrag welcher vom Veranstalter sowle der Ortsgemelnde Stetten
zu unterzeichnen [st.

{5} Weitere nutzungsbedingte Angaben werden ,1 wurden durch Beschluss des
ortsgerneinderates getroffen. Diese Angaben sind bei der
Verba ndsgemel ndeverwa ltung bzw. dem Ortsb ti rg e rmelste r zu erfrage n.

s*
Kostenerstattung bei f{utzun g*aueuchlure

Im Falle der Anwendung des 5 2 Absah 4 dleser Satzung findet eine Kostenerstattung für
Aufwendungen des Varanstalters oder ftlr Aufirendungen Drltter ln Betreff der beantragten
Veranstaltung durch dle Ortsgemelnde Stetten ntcht statt.

55
lnkrafttreten

Dlese Satzung trltt zum 15.01.2025 ln Kraft.

05.01-2026
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Abwasserzweckverband
Mittleres Pfrimmtal
Wormser Straße I 10
67590 Monsheim

Abweslofüeokverband
tltüeruc Ptslmmtal

Bekanntmach u nq Jahresabschluss 2024

Aufgrund des $ 27 Abs. 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für
Rheinland-Pfalz vom 05.10,1999 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass
die Verbandsversamm I u n g des Abwasserzweckverba ndes M ittleres Pfri m mta I i n

der Sitzung am 26.11.2025 den Jahresabschluss des Abwasserwerks zum
31.12.2024 mit einer Bilanzsumme von 5.649,01 1,69 EUR festgestellt hat,

Die Bilanz weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung ein
Jahresergebnis von 0,00 EUR aus.

Die Feststellung des Jahresabschlusses, der Lagebericht und der
Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresabschluss
2024liegen in der Zeit vom

26.01 .2026 bis 06.0 2.2026

zu den üblichen Öffnungszeiten beim Abwasserzweckverband Mittleres
Pfrimmtal in Monsheim, sowie bei den Verbandsgemeindewerken
Kirchheimbolanden, Göllheim und Monsheim, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Monsheim , 19.12.2025

gez. Steffen Antweiler
Verbandsvorsteher



Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal
- Abwasserwerk-
Wormser Straße 1 10
67590 Monsheim

im Erfolgsplan

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf jeweils
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Atiflmemkwrbend

tltltgrü! Pfrlmmtal

Bekan ntmachunq WirtschaftsPlan

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Mittleres Pfrimmtal hat aufgrund von $ 7 des
Zweckverbandsgesetzes in Verbindung mit $$ 95 ff der Gemeindeordnung sowie der $ 3 Abs,2 Nr,1 und $$
16ff Eigenbetriebsverordnungam 26.11.2025 fürdasWirtschaftsjahr2026 folgende

Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan

beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird. Die Kreisverwaltung Alzey-Worms, Alzey, hat mit Schreiben
vom 09.12.2025 mitgeteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken geltend gemacht werden.

s1

Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt

in den Erträgen und Aufivendungen auf jeweils 2.934.770,61 EUR

5.141.701,29 EUR

s2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,- EUR festgesetzt.

s3

Der Zweckverband erhebt Umlagen nach $ 6 der Verbandsordnung, über die folgendes bestimmt wird:

Die vorläufige Betriebskostenumlage für das Wirtschaftsjahr wird im Erfolgsplan festgese2t für

die VG Göllheim
die VG Kirchheimbolanden
die VG Monsheim

Die lnvestitionskostenumlage des Verbandes im Wirtschaftsjahr 2026 wird nach Maßgabe des auf die
beteiligten Verbandsgemeinden entfallenden lnvestitionsgeschehens erhoben.

s4

Es gilt die am26.11.2026 von der Verbandsversammlung beschlossene Stellenübersicht.

s5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2026 kann während der Dienststunden bei den Verbandsgemeindewerken der
Verbandsgemeinden Göllheim, Kirchheimbolanden und Monsheim sowie beim Abwasserzweckverband in der Kläranlage

Monsheim zu jedermann Einsichtnahme verlangt werden.

Eine Verletzung der Bestimmungen über
1. Ausschlleßungsgründe (S22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und

2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Abwasserzweckverbandes Mittleres Pfrimmtal ist
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unier
Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begrunden können, gegenüber dem
Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal geltend gemacht werden.

Monsheim, 19.12.2025
gez. Steffen Antweiler
Verbandsvorsteher
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